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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1987

Norm

WRG §111 Abs3

Rechtssatz

Die bloße Bewilligung einer Wasserversorgungsanlage durch die Wasserrechtsbehörde führt nicht bereits Wirkungen

wie ein Zwangsrecht oder die Aufnahme einer gütlichen Übereinkunft in den Bescheid herbei.
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